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F-Gase-Verordnung
Verordnung (EG) Nr. 842/2006 Artikel 3 (Reduzierung der Emissionen)

Seit dem 4. Juli 2007 müssen Betreiber ihre Kälteanlagen regelmäßig warten und 
auf Dichtheit überprüfen lassen. Diese Pfl icht ergibt sich aus der am 14. Juni 2006 
im EU-Amtsblatt veröffentlichten Verordnung über fl uorierte Treibhausgase.

Die Verordnung sieht insbesondere vor:

Kontrollen•  von Kälteanlagen und Klimaanlagen auf Dichtheit durch zertifi zier-
tes Personal bei einer Füllmenge fl uorierter Treibhausgase:
3 kg - 30 kg in Abständen von 12 Monaten (bzw. 6 kg in hermetischen Anlagen), 
30 kg - 300 kg in Abständen von 6 Monaten (Erhöhung auf 12 Monate, wenn 
ein Leckage-Erkennungssystem vorhanden ist),
über 300 kg in Abständen von 3 Monaten (Erhöhung auf 6 Monate, wenn ein 
Leckage-Erkennungssystem vorhanden ist);

Für Anwendungen ab 300 kg sind Leckage-Erkennungssysteme Pfl icht und • 
diese müssen ebenfalls alle 12 Monate kontrolliert werden;

Dokumentationspfl icht (Wartung und Inspektion) im Betriebshandbuch unter • 
Angabe von Art und Menge eingesetzter oder rückgewonnener Kältemittel, 
die der Betreiber nach ihrer Erstellung mindestens 5 Jahre lang aufzubewahren 
und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen hat;

Verantwortung der Betreiber von Anlagen für die Rückgewinnung von F-Gasen • 
durch zertifi ziertes Personal;

Berichterstattungspfl ichten für die Hersteller, Exporteure und Importeure von • 
FGasen, die jährlich mehr als 1 Tonne produzieren, ausführen oder einführen;

Fast alle Bestimmungen greifen ab 4. Juli 2007. Dies gilt auch für das Verbot für das 
Inverkehrbringen von F-Gas-haltigen Produkten wie z.B. nicht wieder auffüllbare 
Behälter. EU-Verordnungen gelten direkt, ohne vom nationalen Gesetzgeber um-
gesetzt werden zu müssen.
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Fluorierte Treibhausgas-Produkte:
R 23, R 32, R 125, R 134a, R 143a, R 152a, R 218, R 227ea, R 236fa, R 245fa, 
R 365mfc, R 404A, R 407C, R 410A, R 413A (DuPont™ ISCEON® MO49), 
R 417A(DuPont™ ISCEON® MO59), R 422A (DuPont™ ISCEON® MO79), 
R 422D (DuPont™ ISCEON® MO29), R 507, R 508A, R 508B.


